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VERORDNUNG (EU) Nr. 795/2014 DER EUROPÄISCHEN 
ZENTRALBANK 

vom 3. Juli 2014 

zu den Anforderungen an die Überwachung systemrelevanter 
Zahlungsverkehrssysteme 

(EZB/2014/28) 

Artikel 1 

Gegenstand und Umfang 

(1) In dieser Verordnung werden Anforderungen an die Über­
wachung von SIPS festgelegt. 

▼M2 
(2) Der EZB-Rat erlässt einen begründeten Beschluss, mit dem die 
dieser Verordnung unterliegenden Zahlungssysteme (auch „Zahlungs­
verkehrssysteme“ genannt), ihre jeweiligen Betreiber und die zuständi­
gen Behörden bestimmt werden. Ein entsprechendes Verzeichnis wird 
auf der Website der EZB geführt und nach jeder Änderung aktualisiert. 

▼B 
(3) Ein Zahlungsverkehrssystem wird als SIPS aufgeführt, wenn: a) 
es gemäß der Richtlinie 98/26/EG als ein System angesehen wird, das 
von einem Mitgliedstaat gemeldet werden kann, dessen Währung der 
Euro ist oder dessen Betreiber im Euro-Währungsgebiet ansässig ist, 
einschließlich Niederlassung in Form einer Zweigstelle, durch die das 
System betrieben wird, und b) innerhalb eines Kalenderjahres mindes­
tens zwei der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

i) Der Tagesdurchschnitt der abgewickelten, auf Euro lautenden Zah­
lungen übersteigt 10 Mrd. EUR; 

▼M1 
ii) die gesamten auf Euro lautenden verarbeiteten Zahlungen weisen 

mindestens eines der folgenden Volumen auf: 

— 15 % des Gesamtvolumens der auf Euro lautenden Zahlungen in 
der Union; 

— 5 % des Gesamtvolumens der auf Euro lautenden grenzüber­
schreitenden Zahlungen in der Union; 

— einen Marktanteil von 75 % des Gesamtvolumens der auf Euro 
lautenden Zahlungen auf der Ebene eines Mitgliedstaats, dessen 
Währung der Euro ist. 

▼B 
iii) seine grenzüberschreitende Tätigkeit (d. h. Teilnehmer, die in einem 

anderen Land als demjenigen des SIPS-Betreibers ansässig sind, 
und/oder grenzüberschreitende Verbindungen zu anderen Zahlungs­
verkehrssystemen) fünf oder mehr Länder einbezieht und mindes­
tens 33 % des Gesamtvolumens der auf Euro lautenden Zahlungen 
generiert, die durch dieses SIPS abgewickelt werden; 

iv) es für die Abwicklung anderer FMIs verwendet wird. 

▼B
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Eine Ermittlung erfolgt jährlich. 

▼M2 
(3-a) Unbeschadet des Absatzes 3 kann der EZB-Rat nach vernünf­
tiger und begründeter Erwägung auch nach Absatz 2 entscheiden, ein 
Zahlungssystem als SIPS einzustufen (auch „ermitteln“ genannt), wenn 
einer der beiden folgenden Fälle zutrifft: 

a) Die Entscheidung wäre unter Berücksichtigung der folgenden Fak­
toren angemessen: Art, Umfang und Komplexität des Zahlungssys­
tems; Art und Bedeutung seiner Teilnehmer; Substituierbarkeit des 
Zahlungssystems und Vorhandensein von Alternativen dazu; sowie 
Beziehungen, Interdependenzen und sonstige Verflechtungen des 
Systems mit dem Finanzsystem insgesamt. 

b) Ein Zahlungssystem erfüllt die in Absatz 3 genannten Kriterien nur 
deshalb nicht, weil die in Absatz 3 Buchstabe b festgelegten Krite­
rien während eines Zeitraums von weniger als einem Kalenderjahr 
erfüllt sind, und es ist plausibel, dass das Zahlungssystem die Kri­
terien bei der nächsten Überprüfung weiterhin erfüllen wird. 

(3a) Ein gemäß Absatz 2 erlassener Beschluss bleibt in Kraft, bis er 
aufgehoben wird. Als SIPS eingestufte Zahlungssysteme werden jährlich 
einer Überprüfung unterzogen, anhand derer verifiziert wird, ob diese 
Zahlungssysteme weiterhin die Kriterien für die Einstufung als SIPS 
erfüllen. Ein gemäß Absatz 2 erlassener Beschluss wird aufgehoben, 
wenn 

a) bei zwei aufeinanderfolgenden Überprüfungen festgestellt wird, dass 
ein SIPS die in Absatz 3 und/oder Absatz 3-a genannten Kriterien 
nicht erfüllt hat, oder 

b) bei einer Überprüfung festgestellt wird, dass ein SIPS die in Absatz 3 
und/oder Absatz 3-a genannten Kriterien nicht erfüllt hat, und der 
SIPS-Betreiber zur Zufriedenheit des EZB-Rats nachweist, dass es 
unwahrscheinlich ist, dass das SIPS diese Kriteirien bis zur nächsten 
Überprüfung erfüllen wird. 

(3b) Der Betreiber des Zahlungssystems hat das Recht, innerhalb von 
30 Tagen nach Eingang des Beschlusses zur Einstufung des betreffen­
den Zahlungssystems als SIPS eine Überprüfung des Beschlusses beim 
EZB-Rat zu beantragen. Der Antrag hat alle ergänzenden Informationen 
zu enthalten und muss schriftlich beim EZB-Rat gestellt werden. Ein 
begründeter Beschluss des EZB-Rats zu einem solchen Antrag wird 
dem Betreiber des Zahlungssystems schriftlich mitgeteilt. In der schrift­
lichen Mitteilung muss der betreffende Betreiber über sein im Vertrag 
festgelegtes Recht auf gerichtliche Überprüfung belehrt werden. Erlässt 
der EZB-Rat innerhalb von zwei Monaten nach Antragstellung keinen 
Beschluss, so gilt der Antrag auf Überprüfung als abgelehnt. 

▼M1 
(4) SIPS-Betreiber arbeiten in ständiger Kooperation mit den zustän­
digen Behörden zusammen und stellen sicher, dass die von ihnen be­
triebenen SIPS den in den Artikeln 3 bis 21 festgelegten Anforderun­
gen, auch bezüglich der Effektivität ihrer Regelungen, Verfahren, Pro­
zesse und Rahmen, entsprechen. Die SIPS-Betreiber arbeiten ferner mit 
den zuständigen Behörden zusammen zur Unterstützung des übergeord­
neten Ziels der Förderung eines reibungslosen Funktionierens der Zah­
lungsverkehrsysteme auf systemischer Ebene. 

▼M1
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung sind die nachfolgend aufgeführten Begriffe 
wie folgt zu verstehen: 

1. „Zahlungsverkehrssystem“: eine förmliche Vereinbarung zwischen 
mindestens drei Teilnehmern — wobei etwaige Verrechnungsban­
ken, zentrale Kontrahenten, Clearingstellen oder indirekte Teilneh­
mer nicht mitgerechnet werden — mit gemeinsamen Regeln und 
einheitlichen Vorgaben für die Ausführung von Zahlungs- bzw. 
Übertragungsaufträgen zwischen den Teilnehmern; 

2. „Zahlungs- bzw. Übertragungsauftrag“ hat dieselbe Bedeutung wie 
in Artikel 2 Buchstabe i erster Gedankenstrich der Richtlinie 
98/26/EG; 

3. „Systemrisiko“: das Risiko der Nichteinhaltung der Verpflichtun­
gen aus dem SIPS durch einen Teilnehmer oder einen 
SIPS-Betreiber, die zur Folge hat, dass auch andere Marktteilneh­
mer und/oder der SIPS-Betreiber nicht mehr in der Lage sind, ihre 
Verpflichtungen bei deren Fälligkeit zu erfüllen. In der Folge kann 
es zu Übertragungseffekten kommen, die eine Bedrohung für die 
Stabilität des Finanzsystems oder das Vertrauen in das Finanzsys­
tem darstellen; 

4. „SIPS-Betreiber“: die juristische Person, die für den Betrieb eines 
SIPS rechtlich verantwortlich ist; 

▼M2 
5. „zuständige Behörde“: 

a) die nationale Zentralbank des Eurosystems, die gemäß Artikel 1 
Absatz 2 als in erster Linie für die Überwachung zuständig 
bestimmt wurde; oder 

b) wenn es sich um ein Zahlungssystem handelt, das ein SIPS ist, 
das die in Artikel 1 Absatz 3 Ziffer iii genannten Kriterien 
erfüllt, entweder 

i) die EZB oder 

ii) sowohl die EZB als auch eine nationale Zentralbank des 
Eurosystems, wenn die betreffende nationale Zentralbank 
während eines Zeitraums von fünf oder mehr Jahren unmit­
telbar vor Erlass des in Artikel 1 Absatz 2 genannten Be­
schlusses als in erster Linie für die Überwachung zuständig 
bestimmt wurde; 

▼B 
6. „Eurosystem-SIPS“: ein SIPS, dessen Eigentümerin und Betreibe­

rin eine Zentralbank des Eurosystems ist; 

7. „Rechtsrisiko“: das Risiko, das sich aus der Anwendung von 
Rechtsvorschriften ergibt und in der Regel einen Verlust zur Folge 
hat; 

▼B
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8. „Kreditrisiko“: das Risiko, dass eine Vertragspartei, unabhängig 
davon, ob es sich um einen Teilnehmer oder eine andere Stelle 
handelt, ihren finanziellen Verpflichtungen weder zum Fälligkeits­
termin noch zu einem zukünftigen Zeitpunkt nachkommt; 

9. „Liquiditätsrisiko“: das Risiko, dass einer Vertragspartei, unabhän­
gig davon, ob es sich um einen Teilnehmer oder eine andere Stelle 
handelt, zum Fälligkeitstermin keine ausreichenden Mittel zur Ein­
haltung ihrer finanziellen Verpflichtungen zur Verfügung stehen, 
selbst wenn ihr dafür in der Zukunft eventuell ausreichende Mittel 
zur Verfügung stehen sollten; 

10. „operationelles Risiko“: das Risiko, dass Fehler oder Ausfälle von 
Informationssystemen oder internen Verfahren, menschliches Ver­
sagen, Fehler des Managements oder Störungen, die durch externe 
Ereignisse oder ausgelagerte Dienstleistungen verursacht werden, 
zu einer Verringerung, Verschlechterung oder einem Zusammen­
bruch der von einem SIPS bereitgestellten Dienstleistungen führen; 

11. „Verwahrrisiko“: das Risiko eines Verlustes an verwahrten Ver­
mögenswerten im Fall von Insolvenz, Fahrlässigkeit, Betrug, man­
gelhafter Verwaltung oder unzureichender Buchführung seitens des 
Verwahrers oder Unterverwahrers; 

12. „Anlagerisiko“: das Verlustrisiko, das ein SIPS-Betreiber oder ein 
Teilnehmer eingeht, wenn der SIPS-Betreiber seine eigenen oder 
die Mittel seiner Teilnehmer investiert, z. B. Sicherheiten; 

13. „Marktrisiko“: auf Grund von Marktpreisänderungen auftretendes 
Risiko von Verlusten in bilanziell und außerbilanziell erfassten 
Positionen; 

▼M1 
14. „System mit aufgeschobenem Netto-Zahlungsausgleich“ (deferred 

net settlement system — DNS): ein System, bei welchem am Ende 
eines im Voraus festgelegten Abwicklungszyklus, z. B. am Ende 
oder während des Geschäftstages, eine Abwicklung in Zentral­
bankgeld auf Nettobasis erfolgt; 

▼B 
15. „grenzüberschreitende Sicherheiten“: Sicherheiten, für die aus der 

Sicht des Landes, in dem die Vermögensgegenstände als Sicher­
heiten zugelassen sind, mindestens eines der folgenden Merkmale 
ausländisch ist: a) die Währungsdenominierung, b) das Land, in 
dem sich die Vermögenswerte befinden, oder c) das Land, in dem 
der Emittent ansässig ist; 

16. „grenzüberschreitende Zahlung“: eine Zahlung zwischen Teilneh­
mern, die in unterschiedlichen Ländern ansässig sind; 

17. „Finanzmarktinfrastruktur“ (financial market infrastructure — 
FMI): ein multilaterales System zwischen teilnehmenden Instituten 
— einschließlich des Systembetreibers —, das zum Clearing, zur 
Abwicklung oder zur Aufzeichnung von Zahlungen, Wertpapieren, 
Derivaten oder sonstigen Finanztransaktionen verwendet wird; 

▼B
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18. „direkter Teilnehmer“: eine juristische Person, die in einer vertrag­
lichen Beziehung mit einem SIPS-Betreiber steht, an die entspre­
chenden Regelungen des SIPS gebunden ist und Überweisungs­
aufträge an das System senden darf sowie Überweisungsaufträge 
empfangen kann; 

18a. „Indirekter Teilnehmer“: ein Rechtsträger, der keinen direkten Zu­
gang zu Dienstleistungen eines SIPS hat und in der Regel nicht 
direkt an die entsprechenden Regelungen des SIPS gebunden ist, 
und dessen Überweisungen vom Clearing, der Abwicklung und der 
Aufzeichnung durch das SIPS über einen direkten Teilnehmer er­
fasst wurden. Ein indirekter Teilnehmer steht in einer vertraglichen 
Beziehung mit einem direkten Teilnehmer. Die betreffenden juris­
tischen Personen beschränken sich auf: 

i) Kreditinstitute im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 1 ), 

ii) Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 
der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 2 ), 

iii) sämtliche Unternehmen mit Hauptverwaltung außerhalb der 
Union, deren Aufgaben der einem Kreditinstitut oder einer 
Wertpapierfirma im Sinne der Ziffern i und ii vergleichbar 
sind, 

iv) Behörden sowie mit einer öffentlichen Garantie ausgestattete 
Unternehmen, zentrale Vertragsparteien, Verrechnungsstellen, 
Clearingstellen und Systembetreiber im Sinne von Artikel 2 
Buchstaben c, d, e und p der Richtlinie 98/26/EG, 

v) Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute im Sinne von Artikel 4 
Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) und Artikel 2 Nummer 1 der 
Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 4 ); 

▼M1 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wert­
papierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richt­
linien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1). 

( 3 ) Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35). 

( 4 ) Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2016 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung 
der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 
2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7).
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19. „der Rat“: ein Organ, das die Funktion des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsrats eines SIPS-Betreibers oder beide Funktionen nach 
nationalem Recht wahrnimmt; 

20. „die Geschäftsleitung“: die geschäftsführenden Direktoren, d. h. 
die für die tägliche Geschäftsführung des SIPS-Betreibers zustän­
digen Mitglieder eines einheitlichen Leitungsorgans im Rahmen 
eines monistischen Systems sowie die Mitglieder einer im dualis­
tischen System geführten Geschäftsleitung eines SIPS-Betreibers; 

21. „relevante Interessengruppen“: Teilnehmer, FMIs mit Auswirkun­
gen auf das Risiko des SIPS und — im Einzelfall — andere 
betroffene Marktakteure; 

22. „Kreditrisikoposition“: ein Betrag oder Wert, bei dem das Risiko 
besteht, dass der Teilnehmer diesen weder zum Fälligkeitstermin 
noch zu einem späteren Zeitpunkt in vollem Umfang begleicht; 

23. „Sicherheit“: ein Vermögenswert oder eine Verpflichtung eines 
Dritten, der/die vom Sicherungsgeber zur Besicherung einer Ver­
bindlichkeit des Sicherungsnehmers verwendet wird. Der Begriff 
Sicherheit umfasst sowohl inländische als auch grenzüberschrei­
tende Sicherheiten; 

24. „Liquiditätsgeber“: ein Anbieter von Bargeld gemäß Artikel 5 Ab­
satz 3, Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absätze 1, 9 und 11 oder von 
Vermögenswerten gemäß Artikel 8 Absatz 4, einschließlich eines 
SIPS-Teilnehmers oder eines externen Dritten; 

25. „extreme, aber plausible Marktbedingungen“: eine umfassende 
Reihe historischer und hypothetischer Bedingungen, einschließlich 
der volatilsten Perioden, die bisher auf den von einem SIPS be­
dienten Märkten beobachtet wurden; 

26. „vorgesehener Abwicklungstag“: der Tag, der im SIPS vom Sen­
der eines Zahlungs- bzw. Übertragungsauftrags als der Abwick­
lungstag eingegeben wurde; 

27. „allgemeines Geschäftsrisiko“: jede mögliche Beeinträchtigung der 
Finanzlage des SIPS als Geschäftsbetrieb infolge von Ertragsrück­
gängen oder Kostensteigerungen, sodass die Kosten die Erträge 
übersteigen, was zu einem Verlust führt, der zu Lasten des Eigen­
kapitals berechnet werden muss; 

28. „Sanierungsplan“: ein von einem SIPS-Betreiber erarbeiteter Plan 
zur Wiederherstellung des reibungslosen Funktionierens eines 
SIPS; 

29. „Plan für die geordnete Abwicklung“: ein von einem 
SIPS-Betreiber erarbeiteter Plan für die geordnete Schließung eines 
SIPS; 

30. „wesentlich“: ein Risiko, eine Abhängigkeit und/oder eine Ver­
änderung, die die Fähigkeit einer Stelle beeinträchtigen kann, 
Dienstleistungen wie erwartet zu erbringen oder bereitzustellen; 

31. „relevante Behörden“: Behörden, die zur Erfüllung ihrer gesetzli­
chen Pflichten ein berechtigtes Interesse daran haben, Informatio­
nen von einem SIPS zu erhalten, z. B. Abwicklungsbehörden und 
für die Aufsicht über wichtige Teilnehmer zuständige Behörden; 

▼B
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32. „Erfüllungsrisiko“: das Risiko, dass eine Vertragspartei den gesam­
ten Wert einer Transaktion verliert, d. h. entweder das Risiko, dass 
ein Verkäufer eines finanziellen Vermögenswerts den Vermögens­
wert unwiderruflich liefert, aber keine Zahlung dafür erhält, oder 
das Risiko, dass ein Käufer eines finanziellen Vermögenswerts 
diesen unwiderruflich zahlt, aber den Vermögenswert nicht erhält; 

33. „Depotbank“: eine Bank, die die finanziellen Vermögenswerte von 
Dritten verwahrt und sichert; 

34. „Verrechnungsbank“: eine Bank, die Konten für Zahlungen führt, 
auf denen die Tilgung von Forderungen aus einem Zahlungsver­
kehrssystem erfolgt; 

35. „Nostro-Agent“: eine Bank, die von den Teilnehmern eines SIPS 
zur Verrechnung verwendet wird; 

36. „einseitige Zahlung“: eine Zahlung mit nur einer Überweisung in 
einer Währung; 

37. „zweiseitige Zahlung“: eine Zahlung mit zwei Überweisungen in 
verschiedenen Währungen in einem Wertaustauschsystem; 

38. „Korrelationsrisiko“: das Risiko, das vom Engagement eines Teil­
nehmers oder Emittenten ausgeht, wenn die durch diesen Teilneh­
mer bereitgestellten oder durch den genannten Emittenten ausgege­
benen Sicherheiten stark mit dem Kreditrisiko dieses Teilnehmers 
bzw. Emittenten korrelieren; 

39. „Geschäftstag“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 2 Buchstabe 
n der Richtlinie 98/26/EG ; 

▼M1 
40. „Unabhängiges Ratsmitglied“ ist ein nicht geschäftsführendes Mit­

glied des Rates, welches in keiner geschäftlichen, familiären oder 
anderen Beziehung zum SIPS oder SIPS-Betreiber, ihrer Mehr­
heitsanteilseigner, ihrer Geschäftsleitung oder ihrer Teilnehmer 
steht oder in den letzten zwei Jahren vor der Ratsmitgliedschaft 
gestanden hat, die Anlass für einen Interessenkonflikt gibt; 

41. „verbunden“: ein Unternehmen, das den Teilnehmer kontrolliert 
oder von ihm kontrolliert wird oder mit ihm unter gemeinsamer 
Kontrolle steht. Unter Kontrolle eines Unternehmens ist a) Eigen­
tum an, Kontrolle über oder Halten von mindestens 20 % einer 
stimmberechtigten Wertpapiergattung des Unternehmen; oder b) 
Konsolidierung des Unternehmens im Rahmen des Finanzbericht­
erstattung zu verstehen; 

42. „Notfallsituation“: ein Ereignis, Vorkommnis oder Umstand, die 
das Potenzial haben, zum Verlust oder zur Störung des Geschäfts­
betriebs, der Dienstleistungen oder des Funktionierens des SIPS zu 
führen, einschließlich eines Be- oder Verhinderns der endgültigen 
Abwicklung; 

▼B
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43. „finanzielle Verpflichtungen“: rechtliche Verpflichtungen, die in­
nerhalb des SIPS, zwischen Teilnehmern, oder zwischen Teilneh­
mern und den SIPS-Betreibern, als eine Folge der beim SIPS ein­
gehenden Zahlungs- bzw. Übertragungsaufträge entstehen; 

44. „Korrekturmaßnahme“: eine gezielte Maßnahme oder Handlung, 
die unabhängig von ihrer Form, Dauer oder Intensität, einem 
SIPS-Betreiber von einer zuständigen Behörde zur Behebung 
bzw. zur Vermeidung der Wiederholung einer Nichteinhaltung 
der Anforderungen aus den Artikeln 3 bis 21 auferlegt wird. 

▼M2 

Artikel 2a 

Schriftliche Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens zur 
Einstufung eines Zahlungssystems als SIPS 

Die EZB teilt dem Betreiber des Zahlungssystems ihre Absicht mit, ein 
Verfahren zur Einstufung eines Zahlungssystems als SIPS im Einklang 
mit Artikel 1 einzuleiten. In der schriftlichen Mitteilung sind alle we­
sentlichen Tatsachen und rechtlichen Gründe im Zusammenhang mit 
einer möglichen Einstufung des betreffenden Zahlungssystems als 
SIPS anzugeben. 

Artikel 2b 

Recht auf Akteneinsicht im Rahmen des Verfahrens zur Einstufung 
eines Zahlungssystems als SIPS 

Nach Eingang der in Artikel 2a genannten schriftlichen Mitteilung hat 
der Betreiber des Zahlungssystems das Recht, Einsicht in Akten, Do­
kumente oder sonstige Unterlagen der EZB zu nehmen, die als Grund­
lage für die Einstufung des Zahlungssystems als SIPS dienen. Dieses 
Recht gilt nicht für Informationen, die gegenüber der EZB, einer na­
tionalen Zentralbank oder anderen Dritten, einschließlich anderer Or­
gane oder Einrichtungen der Union, als vertraulich gelten. 

Artikel 2c 

Recht auf Anhörung im Rahmen des Verfahrens zur Einstufung 
eines Zahlungssystems als SIPS 

(1) In der von der EZB übermittelten schriftlichen Mitteilung gemäß 
Artikel 2a ist eine Frist vorzusehen, innerhalb derer der Betreiber des 
Zahlungssystems zu den in der schriftlichen Mitteilung dargelegten Tat­
sachen und rechtlichen Gründen schriftlich Einwände vorbringen oder 
Stellung nehmen kann. Diese Frist muss mindestens 30 Arbeitstage ab 
Eingang der schriftlichen Mitteilung beim Betreiber des Zahlungssys­
tems betragen. 

(2) Die EZB kann dem Betreiber des Zahlungssystems auf Anfrage 
die Gelegenheit geben, im Rahmen einer mündlichen Anhörung Stel­
lung zu nehmen. Es ist ein schriftliches Protokoll dieser Anhörung zu 
erstellen und von allen Parteien zu unterzeichnen. Eine Kopie des Pro­
tokolls wird allen Parteien zur Verfügung gestellt. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann die EZB einen Beschluss zur 
Einstufung eines Zahlungssystems als SIPS erlassen, ohne dem Betrei­
ber des Zahlungssystems die Gelegenheit zu geben, zu den in der von 
der EZB übermittelten schriftlichen Mitteilung dargelegten Tatsachen 
und rechtlichen Gründen Einwände vorzubringen oder Stellung zu neh­
men, wenn dies zur Abwendung eines erheblichen Schadens für das 
Finanzsystem als erforderlich angesehen wird. 

▼M1
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Artikel 2d 

Begründung des Beschlusses zur Einstufung eines Zahlungssystems 
als SIPS 

(1) Der Beschluss der EZB, mit dem ein Zahlungssystem als SIPS 
eingestuft wird, muss eine Begründung enthalten. In der Begründung 
müssen die wesentlichen Tatsachen und rechtlichen Gründe angegeben 
werden, auf die der Beschluss der EZB gestützt ist. 

(2) Vorbehaltlich des Artikels 2c Absatz 3 hat die EZB den in Ab­
satz 1 genannten Beschluss ausschließlich auf Tatsachen und rechtliche 
Gründe zu stützen, zu denen der Betreiber des Zahlungssystems Stel­
lung nehmen konnte. 

▼B 

Artikel 3 

Solide Rechtsgrundlage 

(1) Ein SIPS-Betreiber prüft, ob das anwendbare Recht in allen rele­
vanten Rechtssystemen ein hohes Maß an Sicherheit für jeden wesent­
lichen Teil der Aktivitäten seines SIPS bietet und ob es jeden wesent­
lichen Teil dieser Aktivitäten unterstützt. 

(2) Ein SIPS-Betreiber legt SIPS-Regelungen und -Verfahren fest 
und schließt Verträge ab, die eindeutig formuliert sind und mit dem 
anwendbaren Recht aller relevanten Rechtssysteme im Einklang stehen. 

(3) Ein SIPS-Betreiber muss in der Lage sein, der zuständigen Be­
hörde, den Teilnehmern und gegebenenfalls den Kunden der Teilnehmer 
klare und verständliche Angaben über das anwendbare Recht, die Re­
gelungen, Verfahren und Verträge im Zusammenhang mit dem Betrieb 
eines SIPS zu machen. 

(4) Ein SIPS-Betreiber trifft Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass 
seine Regelungen, Verfahren und Verträge in allen relevanten Rechts­
systemen durchsetzbar sind, und dass die gemäß diesen Regelungen, 
Verfahren und Verträgen ergriffenen Maßnahmen nicht für ungültig 
erklärt, aufgehoben oder ausgesetzt werden. 

(5) Ein SIPS-Betreiber, der in mehr als einem Rechtssystem tätig ist, 
muss die Risiken, die sich aus möglichen Kollisionsregeln ergeben, 
erkennen und verringern. 

(6) Ein SIPS-Betreiber bemüht sich nach besten Kräften, sicherzustel­
len, dass das SIPS gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannt wird. 

Artikel 4 

Leitungsstruktur 

(1) Ein SIPS-Betreiber verfügt über schriftlich dokumentierte Ziele, 
die der Sicherheit und Effizienz des SIPS große Bedeutung beimessen. 
Die Ziele unterstützen ausdrücklich die Stabilität des Finanzsystems und 
weitere relevante Erwägungen von öffentlichem Interesse, insbesondere 
offene und effiziente Finanzmärkte. 

▼M2
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(2) Ein SIPS-Betreiber verfügt über eine effektive und schriftlich 
dokumentierte Leitungsstruktur, in der klare und unmittelbare Verant­
wortlichkeiten und Rechenschaftspflichten geregelt sind. Diese Struktur 
wird der zuständigen Behörde, den Eigentümern und Teilnehmern zu­
gänglich gemacht. Der SIPS-Betreiber macht der Öffentlichkeit Kurz­
fassungen dieser Leitungsstruktur zugänglich. 

▼B 
(3) Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Rates sind genau 
definiert. Sie umfassen sämtliche im Folgenden genannten Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten: 

a) die Festlegung klarer strategischer Ziele für das SIPS; 

b) die Festlegung schriftlich dokumentierter Verfahren für das Funk­
tionieren des SIPS, einschließlich Verfahren, um Interessenkonflikte 
der Mitglieder des Rates zu erkennen, zu behandeln und zu beheben; 

c) die Sicherstellung der wirksamen Auswahl, Überwachung und gege­
benenfalls Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsleitung; diese 
Anforderung gilt nicht für Eurosystem-SIPS; 

d) die Festlegung einer angemessenen Vergütungspolitik, die mit be­
währten Vorgehensweisen (best practices) im Einklang steht und auf 
langfristigen Erfolgen beruht; diese Anforderung gilt nicht für 
Eurosystem-SIPS. 

(4) Der Rat überprüft seine Gesamtleistung und die Leistung seiner 
einzelnen Mitglieder mindestens einmal jährlich; diese Anforderung gilt 
nicht für Eurosystem-SIPS. 

▼M1 
(5) Durch die Zusammensetzung des Rates wird die Integrität und — 
mit Ausnahme der Eurosystem-SIPS —, eine angemessene Mischung 
aus technischen Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf 
SIPS und den Finanzmarkt im Allgemeinen gewährleistet, damit der Rat 
seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten wahrnehmen kann. Bei der 
Zusammensetzung ist der Zuständigkeitsverteilung nach nationalem 
Recht Rechnung zu tragen. Mit Ausnahme von Eurosystem-SIPS be­
steht der Rat aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern, einschließlich 
einem unabhängigen Ratsmitglied, sofern das nationale Recht dies zu­
lässt. 

▼B 
(6) Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und die Hierarchie der Ge­
schäftsleitung sind genau festgelegt. Ihre Zusammensetzung gewährleis­
tet die Integrität und eine angemessene Mischung aus technischen Fä­
higkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf SIPS und den 
Finanzmarkt im Allgemeinen, damit die Geschäftsleitung ihre Verant­
wortlichkeiten für den Betrieb und das Risikomanagement des 
SIPS-Betreibers erfüllen kann. Die Verantwortlichkeiten der Geschäfts­
leitung umfassen die folgenden Punkte, so dass — unter Leitung des 
Rates — sichergestellt wird, dass: 

a) die Aktivitäten des SIPS-Betreibers mit seinen Zielen, seiner Strate­
gie und seiner Risikotoleranz im Einklang stehen; 

▼M1
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b) die internen Kontrollen und damit verbundene Verfahren angemes­
sen ausgestaltet sind, durchgeführt und überwacht werden, um die 
Ziele des SIPS-Betreibers zu fördern; 

c) die internen Kontrollen und damit verbundene Verfahren durch für 
das Risikomanagement und die interne Revision zuständige Abtei­
lungen, die mit ausreichend gut ausgebildetem Personal ausgestattet 
sind, regelmäßig überprüft und getestet werden; 

d) eine aktive Beteiligung an der Risikosteuerung besteht; 

e) ausreichende Mittel für das Risikomanagementsystem des SIPS be­
reitgestellt werden. 

(7) Der Rat muss ein schriftlich dokumentiertes Risikomanagement­
system einrichten und überwachen, das: 

a) die Risikotoleranzstrategie des SIPS-Betreibers umfasst; 

b) Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten für Risikoentschei­
dungen zuweist; 

c) die Entscheidungsfindung in Krisen und Notfällen behandelt; 

d) eine interne Kontrollinstanz vorsieht. 

▼M1 
Der Rat stellt sicher, dass es drei klar voneinander getrennte, effektive 
Krisenabwehrfunktionen (Geschäftsbetrieb, Risikomanagement und in­
terne Revision) gibt, die über ausreichende Befugnisse und Mittel ver­
fügen, ausreichend unabhängig sind und ausreichend Zugang zum Rat 
haben. 

(7a) Die Genehmigung des Rates ist erforderlich bei allen Entschei­
dungen, die eine erhebliche Auswirkung auf das Risikoprofil des SIPS 
haben, und bei der wesentlichen Risikodokumentation zum Geschäfts­
betrieb des SIPS. Mindestens einmal jährlich hat der Rat den in Artikel 5 
Absatz 1 in Bezug genommenen umfassenden Risikomanagementrah­
men, den in Artikel 15 Absatz 1 in Bezug genommenen operationellen 
Risikorahmen und den dazugehörigen in Artikel 15 Absatz 5 in Bezug 
genommenen Notfallplan, den in Artikel 5 Absatz 4 in Bezug genom­
menen Plan zur geordneten Abwicklung, den in Artikel 13 Absatz 6 in 
Bezug genommenen Kapitalplan, den in Artikel 6 Absatz 1 in Bezug 
genommenen Kreditrisikorahmen, den in Artikel 8 Absatz 1 in Bezug 
genommenen Liquiditätsrisikorahmen, den in Artikel 7 in Bezug ge­
nommenen Sicherheitenrahmen zur Regelung des Risikomanagements, 
die in Artikel 14 Absatz 4 in Bezug genommene Anlagestrategie des 
SIPS sowie den in Artikel 15 Absatz 4 a in Bezug genommenen Rah­
men zur Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen zu prüfen und 
zu genehmigen. 

▼B 
(8) Der Rat stellt sicher, dass wichtige Entscheidungen, die den tech­
nischen und funktionalen Aufbau, die Regelungen und die Gesamtstra­
tegie des SIPS, insbesondere hinsichtlich der Auswahl eines Clearing- 
und Abwicklungssystems, die operative Struktur, die vom Clearing oder 
der Abwicklung erfassten Produkte und den Einsatz von Technologie 
und Verfahren betreffen, die berechtigten Interessen der relevanten In­
teressengruppen des SIPS angemessen berücksichtigen. Die relevanten 
Interessengruppen und gegebenenfalls die Öffentlichkeit werden vorab 
angemessen zu solchen Entscheidungen gehört. 

▼B
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Artikel 5 

Rahmen für ein umfassendes Risikomanagement 

(1) Ein SIPS-Betreiber richtet einen soliden Risikomanagementrah­
men ein und unterhält diesen, um die Vielzahl von Risiken, die in einem 
SIPS entstehen oder von diesem getragen werden, umfassend zu erken­
nen, zu messen, zu überwachen und zu steuern. Er überprüft den Risi­
komanagementrahmen mindestens einmal jährlich. Der Risikomanagem­
entrahmen: 

a) umfasst die Risikotoleranzstrategie des SIPS-Betreibers und geeig­
nete Instrumente zum Risikomanagement; 

b) weist Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten für Risikoent­
scheidungen zu; 

c) behandelt die Entscheidungsfindung in Krisensituationen, die ein 
SIPS betreffen, wozu auch Finanzmarktentwicklungen mit möglichen 
negativen Auswirkungen auf die Marktliquidität und die Stabilität 
des Finanzsystems in einem Mitgliedstaat gehören, dessen Währung 
der Euro ist, in dem der SIPS-Betreiber oder einer der Teilnehmer 
ansässig ist. 

(2) Ein SIPS-Betreiber schafft Anreize für Teilnehmer und, falls zu­
treffend, ihre Kunden, zur Begrenzung und Steuerung der Risiken, die 
sie für das SIPS darstellen und die das SIPS für sie selbst birgt. In 
Bezug auf Teilnehmer umfassen diese Anreize wirksame, angemessene 
und abschreckende finanzielle Sanktionen und/oder Vereinbarungen 
über eine Verlustbeteiligung. 

(3) Ein SIPS-Betreiber beurteilt mindestens einmal jährlich die we­
sentlichen Risiken, die das SIPS infolge wechselseitiger Abhängigkeiten 
für andere Stellen, einschließlich unter anderem FMIs, Verrechnungs­
banken, Liquiditätsgeber und Dienstleister trägt und für diese darstellt. 
Der SIPS-Betreiber entwickelt Instrumente zum Risikomanagement, die 
robust und dem ermittelten Umfang des Risikos angemessen sind. 

▼M1 
(4) Ein SIPS-Betreiber legt die kritischen Geschäfte und Dienstleis­
tungen des SIPS fest. Der SIPS-Betreiber benennt bestimmte Szenarien, 
die das SIPS an der Fortführung seiner kritischen Geschäfte und Dienst­
leistungen hindern können, und prüft die Effektivität aller Möglichkeiten 
einer Sanierung und, mit Ausnahme der Eurosystem-SIPS, einer geord­
neten Abwicklung. Er prüft die kritischen Geschäfte und Dienstleistun­
gen des SIPS mindestenseinmal jährlich. Auf der Grundlage dieser Prü­
fung erarbeitet ein SIPS-Betreiber einen durchführbaren Plan für die 
Sanierung und, mit Ausnahme der Eurosystem-SIPS, die geordnete Ab­
wicklung des SIPS. Der Sanierungsplan und der Plan für die geordnete 
Abwicklung enthalten unter anderem eine inhaltliche Zusammenfassung 
der wichtigsten Strategien für eine Sanierung und eine geordnete Ab­
wicklung, eine Neuformulierung der kritischen Geschäfte und Dienst­
leistungen des SIPS und eine Beschreibung der zur Umsetzung der 
wichtigsten Strategien erforderlichen Maßnahmen. Ein SIPS-Betreiber 
stellt den relevanten Behörden gegebenenfalls Informationen zur Ver­
fügung, die für die Abwicklungsplanung benötigt werden. 

▼B
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Artikel 6 

Kreditrisiko 

(1) Ein SIPS-Betreiber richtet einen robusten Rahmen zur Messung, 
Überwachung und Steuerung der Kreditrisikopositionen gegenüber sei­
nen Teilnehmern sowie der Kreditrisikopositionen unter den Teilneh­
mern ein, die sich aus den Zahlungs-, Verrechnungs- und Abwicklungs­
prozessen des SIPS ergeben. 

(2) Ein SIPS-Betreiber ermittelt alle Ursachen für das Kreditrisiko. 
Kreditrisikopositionen werden über den ganzen Tag verteilt mit Hilfe 
von aktuellen Informationen und geeigneten Risikomanagement-Instru­
menten gemessen und überwacht. 

(2a) Ein SIPS-Betreiber, der ein System mit aufgeschobenem 
Netto-Zahlungsausgleich betreibt hat sicherzustellen, dass 

a) finanzielle Verpflichtungen spätestens zu dem Zeitpunkt entstehen, 
in dem ein Zahlungs- bzw. Übertragungsauftrag in die für jeden 
Teilnehmer zugängliche Berechnung der Nettoabwicklungspositionen 
einfließt und 

b) ausreichende Mittel zur Deckung der daraus entstehenden Kreditri­
sikopositionen im Einklang mit den Absätzen 3 und 4 spätestens in 
dem in Buchstabe a in Bezug genommenen Zeitpunkt vorgehalten 
werden. 

(3) Ein SIPS-Betreiber, darunter ein Betreiber eines Systems mit auf­
geschobenem Netto-Zahlungsausgleich mit Abrechnungsgarantie, der 
bei Geschäften des SIPS Kreditrisikopositionen gegenüber seinen Teil­
nehmern eingeht, deckt seine Kreditrisikopositionen gegenüber jedem 
Teilnehmer durch die Verwendung von Sicherheiten, Sicherungsgutha­
ben, Eigenkapital (nach Abzug des Betrags zur Abdeckung des allge­
meinen Geschäftsrisikos) oder anderen entsprechenden finanziellen Mit­
teln ab. 

(4) Ein SIPS-Betreiber, darunter ein Betreiber eines Systems mit auf­
geschobenem Netto-Zahlungsausgleich ohne Abrechnungsgarantie, bei 
dem sich für die Teilnehmer Kreditrisikopositionen aus Zahlungs-, 
Verrechnungs- und Abwicklungsprozessen des SIPS ergeben, verfügt 
über Regelungen oder vertragliche Vereinbarungen mit diesen Teilneh­
mern. Diese Regelungen oder vertraglichen Vereinbarungen stellen si­
cher, dass die Teilnehmer ausreichende Mittel gemäß Absatz 3 zur Ver­
fügung stellen, um sich aus Zahlungs-, Verrechnungs- und Abwick­
lungsprozessen des SIPS ergebende Kreditrisikopositionen gegenüber 
den zwei Teilnehmern zu minimieren, die zusammen mit ihren verbun­
denen Unternehmen die größten Gesamtkreditrisikopositionen haben. 

(5) Ein SIPS-Betreiber legt die Regelungen und Verfahren zum Aus­
gleich von Verlusten fest, die sich unmittelbar daraus ergeben, dass ein 
oder mehrere Teilnehmer ihren Verpflichtungen gegenüber dem SIPS 
nicht nachkommen. Diese Regelungen und Verfahren regeln die Ver­
teilung von potenziell ungedeckten Verlusten, einschließlich der Rück­
zahlung etwaiger Mittel, die sich ein SIPS-Betreiber gegebenenfalls von 
Liquiditätsgebern leiht. Sie enthalten die Regelungen und Verfahren des 
SIPS-Betreibers, wonach etwaige finanzielle Mittel, die das SIPS bei 
einem Stressereignis verwendet, bis zu der in den Absätzen 3 und 4 
genannten Höhe aufgestockt werden. 

▼M1
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Artikel 7 

Sicherheiten 

(1) Ein SIPS-Betreiber akzeptiert ausschließlich folgende Ver­
mögenswerte als Sicherheiten: a) Bargeld und b) Vermögenswerte mit 
geringen Kredit-, Liquiditäts- und Marktrisiken, d. h. Vermögenswerte, 
hinsichtlich derer der SIPS-Betreiber gegenüber der zuständigen Be­
hörde auf der Grundlage einer angemessenen internen Prüfung nach­
weisen kann, dass sie alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) sie wurden von einem Emittenten mit einem geringen Bonitätsrisiko 
ausgegeben; 

ii) sie sind ohne rechtliche Beschränkung oder Ansprüche Dritter frei 
übertragbar; 

iii) sie lauten auf eine Währung, deren Risiko vom SIPS-Betreiber ge­
steuert wird; 

iv) es sind zuverlässige Preisdaten über sie vorhanden, die regelmäßig 
veröffentlicht werden; 

v) sie sind nicht auf andere Weise einem erheblichen Korrelationsrisiko 
ausgesetzt; 

vi) sie werden nicht von dem Teilnehmer, der die Sicherheit zur Ver­
fügung stellt oder einer Stelle, die Teil derselben Gruppe wie dieser 
Teilnehmer ist, ausgegeben; außer im Fall einer gedeckten Schuld­
verschreibung, und nur, wenn die Vermögenswerte im Deckungs­
pool innerhalb eines soliden Rechtsrahmens angemessen getrennt 
sind und die in den Punkten i bis v festgelegten Anforderungen 
erfüllen. 

Bei Durchführung der internen Prüfung gemäß den Ziffern i bis vi muss 
der SIPS-Betreiber eine objektive Methode festlegen, schriftlich doku­
mentieren und anwenden. 

(2) Ein SIPS-Betreiber legt Grundsätze und Verfahren zur Über­
wachung der Bonität, Marktliquidität und Preisvolatilität jedes als Si­
cherheit zugelassenen Vermögenswertes fest und wendet diese an. Ein 
SIPS-Betreiber prüft regelmäßig, mindestens einmal jährlich, die An­
gemessenheit seiner Bewertungsgrundsätze und -verfahren. Eine solche 
Überprüfung wird auch immer dann vorgenommen, wenn eine wesent­
liche Veränderung eintritt, die sich auf die Risikosituation des SIPS 
auswirkt. Ein SIPS-Betreiber bewertet seine Sicherheiten mindestens 
täglich zu Marktpreisen. 

(3) Ein SIPS-Betreiber legt stabile und konservative Abschläge fest 
und prüft diese mindestens einmal jährlich, wobei er angespannte 
Marktbedingungen berücksichtigt. Mindestens einmal jährlich werden 
die Verfahren für die Abschläge von anderen Mitarbeitern als denjeni­
gen validiert, die diese Verfahren eingerichtet und angewandt haben. 

▼B
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(4) Ein SIPS-Betreiber trifft Maßnahmen, um konzentrierte Bestände 
bestimmter Vermögenswerte zu verhindern, wenn dies die Fähigkeit, 
diese Vermögenswerte schnell und ohne erhebliche negative Preiseffekte 
zu veräußern, erheblich beeinträchtigen würde. 

(5) Ein SIPS-Betreiber, der grenzüberschreitende Sicherheiten herein­
nimmt, erkennt und verringert die mit ihrer Verwendung verbundenen 
Risiken und stellt sicher, dass die grenzüberschreitenden Sicherheiten 
rechtzeitig verwendet werden können. 

(6) Ein SIPS-Betreiber verwendet ein effektives System zur Verwal­
tung von Sicherheiten, das operationell flexibel ist. 

(7) Absatz 1 gilt nicht für Eurosystem-SIPS. 

▼M1 

Artikel 8 

Liquiditätsrisiko 

(1) Ein SIPS-Betreiber richtet einen umfassenden Rahmen zum Ma­
nagement von Liquiditätsrisiken ein, die Teilnehmer des SIPS, Verrech­
nungsbanken, Nostro-Agenten, Depotbanken, Liquiditätsgeber und an­
dere entsprechende Stellen darstellen. Ein SIPS-Betreiber stellt Teilneh­
mern angemessene Instrumente zum effektiven Liquiditätsmanagement 
zur Verfügung und überwacht und befördert reibungslose Liquiditäts­
ströme im System. 

(2) Ein SIPS-Betreiber setzt operative und analytische Instrumente 
ein, durch die er Verrechnungs- und Zahlungsströme, einschließlich 
der Verwendung von Innertagesliquidität, fortlaufend und rechtzeitig 
erkennen, messen und überwachen kann. 

(2a) Ein SIPS-Betreiber, der ein System mit aufgeschobenem 
Netto-Zahlungsausgleich betreibt hat sicherzustellen, dass 

a) finanzielle Verpflichtungen spätestens zu dem Zeitpunkt entstehen, 
in dem ein Zahlungs- bzw. Übertragungsauftrag in die für jeden 
Teilnehmer zugängliche Berechnung der Nettoabwicklungspositionen 
einfließt und 

b) ausreichend liquide Mittel in Einklang mit den Absätzen 3 bis 6 
spätestens in dem in Buchstabe a in Bezug genommenen Zeitpunkt 
vorgehalten werden. 

(3) Ein SIPS-Betreiber verfügt jederzeit über ausreichend liquide 
Mittel in allen Währungen, in denen er seine Geschäfte ausübt, von 
dem Zeitpunkt an, in dem finanzielle Verpflichtungen entstehen, oder 
gewährleistet, dass Teilnehmer über diese Mittel verfügen, um in einer 
Vielzahl möglicher Stressszenarien einen taggleichen Ausgleich von 
finanziellen Verpflichtungen durchzuführen. Soweit angemessen umfasst 
dies eine Innertages-Abwicklung oder eine Abwicklung an mehreren 
Tagen. Die Stressszenarien umfassen: a) den Ausfall — unter extremen, 
aber plausiblen Marktbedingungen — des Teilnehmers, der zusammen 
mit seinen verbundenen Unternehmen die größte finanzielle Verpflich­
tung insgesamt hat, und b) andere Szenarien gemäß Absatz 11. 

▼B
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(4) Ein SIPS-Betreiber, der einseitige Zahlungen in Euro abwickelt, 
hält liquide Mittel gemäß Absatz 3 oder gewährleistet, dass Teilnehmer 
solche liquiden Mittel halten, um bei einem Ausfall des Teilnehmers, 
der zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen die größte finan­
zielle Verpflichtung insgesamt im Sinne von Absatz 3 Buchstabe a hat, 
finanzielle Verpflichtungen rechtzeitig wie folgt zu erfüllen: 

a) mit Barmitteln beim Eurosystem oder 

b) mit notenbankfähigen Sicherheiten gemäß der Definition des in 
Leitlinie (EU) 2015/510 der Europäischen Zentralbank 
(EZB/2014/60) ( 1 ) und Leitlinie EZB/2014/31 der Europäische Zen­
tralbank ( 2 ) festgelegten Sicherheitenrahmens des Eurosystems, ab­
hängig davon, ob der SIPS-Betreiber nachweisen kann, dass jene 
Sicherheit kurzfristig verfügbar und auf der Grundlage von vorn­
herein bestimmten und äußerst zuverlässigen Finanzierungsbedingun­
gen selbst bei angespannten Marktbedingungen taggleich in Barmit­
tel umwandelbar ist. 

(5) Ein SIPS-Betreiber, der einseitige Zahlungen in Euro abwickelt, 
verfügt oder gewährleistet, dass Teilnehmer zusätzliche liquide Mittel 
gemäß Absatz 3 Buchstabe b halten, und zwar in einer in Absatz 4 
genannten Form oder bei einer kreditwürdigen Geschäftsbank in Form 
eines oder mehrerer der folgenden Instrumente: 

a) zugesagte Kreditlinien, 

b) zugesagte Devisenswaps, 

c) zugesagte Repo-Geschäfte, 

d) Vermögenswerte, die die Anforderungen des Artikels 7 Absatz 1 
erfüllen und von einer Verwahrstelle gehalten werden, 

e) Investitionen. 

Für sämtliche dieser Instrumente müssen Barmittel in einem Zeitraum 
verfügbar sein, damit der Abschluss eines taggleichen Ausgleichs er­
möglicht wird. Insbesondere muss der SIPS-Betreiber in der Lage sein, 
nachzuweisen, dass unbare Instrumente kurzfristig verfügbar und auf der 
Grundlage von vornherein bestimmten und äußerst zuverlässigen Finan­
zierungsbedingungen selbst bei angespannten Marktbedingungen tag­
gleich in Barmittel umwandelbar sind. 

Der SIPS-Betreiber ist bereit, der zuständigen Behörde auf der Grund­
lage einer angemessenen internen Prüfung nachzuweisen, dass die Ge­
schäftsbank kreditwürdig ist. 

▼M1 

( 1 ) Leitlinie (EU) 2015/510 der Europäischen Zentralbank vom 19. Dezember 
2014 über die Umsetzung des geldpolitischen Handlungsrahmens des Euro­
systems (EZB/2014/60) (ABl. L 91 vom 2.4.2015, S. 3). 

( 2 ) Leitlinie EZB/2014/31 der Europäischen Zentralbank vom 9. Juli 2014 über 
zusätzliche zeitlich befristete Maßnahmen hinsichtlich der Refinanzierungs­
geschäfte des Eurosystems und der Notenbankfähigkeit von Sicherheiten und 
zur Änderung der Leitlinie EZB/2007/9 (ABl. L 240 vom 13.8.2014, S. 28).
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(6) Ein SIPS-Betreiber, der zweiseitige oder einseitige Zahlungen in 
anderen Währungen als Euro abwickelt, hält liquide Mittel gemäß Ab­
satz 3 oder gewährleistet, dass Teilnehmer solche liquiden Mittel in 
einer in Absatz 5 genannten Form halten. 

(7) Ergänzt ein SIPS-Betreiber die in Absatz 3 genannten Mittel um 
weitere Vermögenswerte, sind diese Vermögenswerte voraussichtlich 
marktfähig oder als Sicherheiten (für z. B. Kreditlinien, Swaps oder 
Repo-Geschäfte) ad hoc nach einem Ausfall zugelassen, selbst wenn 
dies nicht zuverlässig unter extremen, aber plausiblen Marktbedingun­
gen vorab vereinbart oder garantiert werden kann. Ergänzt ein Teilneh­
mer die in Absatz 3 genannten Mittel um weitere Vermögenswerte, 
stellt der SIPS-Betreiber sicher, dass diese weiteren Vermögenswerte 
die in Satz 1 dieses Absatzes festgelegten Anforderungen erfüllen. Es 
wird davon ausgegangen, dass Vermögenswerte voraussichtlich markt­
fähig oder als Sicherheiten zugelassen sind, wenn der SIPS-Betreiber 
den Regelungen und Vorgehensweisen der betreffenden Zentralbank 
hinsichtlich der Notenbankfähigkeit von Sicherheiten Rechnung getra­
gen hat. 

(8) Ein SIPS-Betreiber darf nicht davon ausgehen, dass Notfallkredite 
der Zentralbank zur Verfügung stehen werden. 

(9) Ein SIPS-Betreiber prüft unter Einhaltung seiner Sorgfaltspflicht, 
dass jeder Geber der in Absatz 3 genannten liquiden Mittel des SIPS: a) 
über ausreichende und aktuelle Informationen verfügt, um seine mit der 
Bereitstellung von Barmitteln oder Vermögenswerten verbundenen Li­
quiditätsrisiken zu verstehen und zu steuern, und b) in der Lage ist, 
Barmittel oder Vermögenswerte bei Bedarf bereitzustellen. Ein 
SIPS-Betreiber prüft mindestens einmal jährlich, ob er seine Sorgfalts­
pflicht einhält. Es werden nur Stellen mit Zugang zur Kreditaufnahme 
bei der emittierenden Zentralbank als Liquiditätsgeber zugelassen. Der 
SIPS-Betreiber testet die Verfahren des SIPS für den Zugang zu seinen 
liquiden Mitteln regelmäßig. 

(10) Ein SIPS-Betreiber mit Zugang zu Zentralbankkonten, Zah­
lungsdiensten oder Wertpapierdienstleistungen nimmt diese Dienste in 
Anspruch, soweit dies zweckmäßig ist. 

(11) Ein SIPS-Betreiber legt durch die Durchführung strenger Stress­
tests fest, wie viel Barmittel und andere Vermögenswerte zur Erfüllung 
der in den Absätzen 3 und 4 genannten Anforderungen erforderlich 
sind. Bei der Durchführung von Stresstests trägt der SIPS-Betreiber 
einer Bandbreite von relevanten Szenarien Rechnung, einschließlich 
des Ausfalls einer oder mehrerer Teilnehmer am gleichen und an zwei 
oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen. 

Bei der Berücksichtigung der Szenarien ist der Ausgestaltung und dem 
Geschäftsbetrieb des SIPS Rechnung zu tragen; zudem sind alle Stellen 
zu prüfen, die wesentliche Liquiditätsrisiken für das SIPS darstellen 
könnten, wozu Verrechnungsbanken, Nostro-Agenten, Depotbanken, Li­
quiditätsgeber und verbundene FMIs gehören. Gegebenenfalls umfassen 
die genannten Szenarien einen mehrtägigen Zeitraum. 

▼M1
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(12) Ein SIPS-Betreiber legt seine Gründe für die Bereithaltung der 
Barmittel und anderen Vermögenswerte, die beim SIPS-Betreiber oder 
bei Teilnehmern gehalten werden, schriftlich fest und verfügt über eine 
entsprechende angemessene Leitungsstruktur dafür. Er legt klare Ver­
fahren für die Berichterstattung der Ergebnisse seiner Stresstests an den 
Rat fest und verwendet diese Ergebnisse, um die Angemessenheit seines 
Rahmens zur Steuerung des Liquiditätsrisikos zu bewerten und Anpas­
sungen an diesem vorzunehmen. 

(13) Ein SIPS-Betreiber legt klare Regelungen und Verfahren fest, 
die dem SIPS ermöglichen, nach Ausfall eines oder mehrerer seiner 
Teilnehmer einen taggleichen und gegebenenfalls einen zeitnahen 
Innertages-Ausgleich bzw. einen Ausgleich an mehreren Tagen von 
finanziellen Verpflichtungen durchzuführen. Diese Regelungen und Ver­
fahren 

a) behandeln unvorgesehene und möglicherweise ungedeckte Liquidi­
tätsengpässe; 

b) zielen auf die Vermeidung der Abwicklung, des Widerrufs oder der 
Verzögerung des taggleichen Ausgleichs von finanziellen Verpflich­
tungen ab; 

c) legen dar, wie die Barmittel und die anderen Vermögenswerte, die 
das SIPS während eines Stressereignisses aufgebraucht hat, bis zu 
der in den Absätzen 3 bis 5 vorgesehenen Höhe wieder aufgestockt 
werden. 

▼B 

Artikel 9 

Endgültige Abwicklung 

Ein SIPS-Betreiber legt die Regelungen und Verfahren fest, damit die 
endgültige Abwicklung spätestens am Ende des vorgesehenen Abwick­
lungstags erfolgen kann. 

Artikel 10 

Geldliche Abwicklung 

▼M1 
(1) Ein SIPS-Betreiber, der einseitige Zahlungen in Euro abwickelt, 
stellt sicher, dass die endgültige Abwicklung in Zentralbankgeld erfolgt. 
Ein SIPS-Betreiber, der Zahlungen für andere SIPS-Betreiber abwickelt, 
bemüht sich, diese anderen SIPS in die Lage zu versetzen, Abwick­
lungen auch in Notfallsituationen vorzunehmen. 

▼B 
(2) Ein SIPS-Betreiber, der zweiseitige Zahlungen oder einseitige 
Zahlungen in anderen Währungen als dem Euro abwickelt, stellt sicher, 
dass die endgültige Abwicklung in Zentralbankgeld erfolgt, soweit dies 
zweckmäßig und verfügbar ist. 

(3) Falls kein Zentralbankgeld verwendet wird, stellt ein 
SIPS-Betreiber sicher, dass geldliche Abwicklungen unter Verwendung 
eines zur Abwicklung bestimmten Vermögenswertes erfolgen, der mit 
einem geringen oder gar keinem Kredit- oder Liquiditätsrisiko behaftet 
ist. 

▼M1
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(4) Im Fall einer Abwicklung in Geschäftsbankgeld überwacht, steu­
ert und begrenzt der SIPS-Betreiber Kredit- und Liquiditätsrisiken, die 
von Geschäftsbanken ausgehen, welche die Abwicklung durchführen. 
Insbesondere legt der SIPS-Betreiber strenge Kriterien für die Verrech­
nungsbanken fest und überwacht die Einhaltung dieser Kriterien, die 
unter anderem die Regulierung und Aufsicht, Bonität, Kapitalisierung, 
den Liquiditätszugang und die operationelle Zuverlässigkeit der genann­
ten Banken gewährleisten. Der SIPS-Betreiber überwacht und steuert 
auch die Konzentration der Kreditrisiko- und Liquiditätsrisikopositionen 
gegenüber den Geschäftsbanken des SIPS, welche die Abwicklung 
durchführen. 

(5) Führt ein SIPS-Betreiber geldliche Abwicklungen in seinen eige­
nen Büchern durch, minimiert er seine Kredit- und Liquiditätsrisiken 
und überwacht diese genau. 

(6) Erfolgt eine Abwicklung in Geschäftsbankgeld, so ist in den 
rechtlichen Vereinbarungen eines SIPS-Betreibers mit einer Geschäfts­
bank, welche die Abwicklung durchführt, eindeutig festgelegt: 

a) wann Übertragungen in den Büchern der einzelnen Verrechnungs­
banken zu erwarten sind; 

b) dass Übertragungen endgültig sind, wenn sie ausgeführt werden; 

c) dass die erhaltenen Mittel so schnell wie möglich — mindestens bis 
zum Ende des Tages — übertragbar sind. 

Artikel 11 

Zug-um-Zug-Zahlung 

Ein SIPS-Betreiber, der ein Verfahren für eine Zug-um-Zug-Zahlung 
verwendet, eliminiert das Erfüllungsrisiko, indem er sicherstellt, dass 
der endgültige Ausgleich einer Verpflichtung nur dann erfolgt, wenn 
der endgültige Ausgleich der damit verbundenen Verpflichtung auch 
erfolgt. Diese Regel muss eingehalten werden, unabhängig davon, ob 
die Abwicklung auf Brutto- oder Nettobasis erfolgt und wann die End­
gültigkeit eintritt. 

Artikel 12 

Regelungen und Verfahren für den Ausfall eines Teilnehmers 

(1) Ein SIPS-Betreiber sieht in den SIPS-Regelungen und -Verfahren 
eine Definition des Ausfalls eines Teilnehmers vor, wonach ein solcher 
Ausfall zumindest dann vorliegt, wenn ein Teilnehmer nicht in der Lage 
ist, seine finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen, unter 
anderem aus operationellen Gründen, aufgrund einer Vertragsverletzung 
oder der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen einen solchen Teil­
nehmer. Ein SIPS-Betreiber unterscheidet zwischen einem automatisch 
eintretenden Ausfall und einem Ausfall, bei dem ein Ermessensspiel­
raum besteht. Im Fall eines Ausfalls, bei dem ein Ermessensspielraum 
besteht, legt der SIPS-Betreiber fest, welche Stelle dieses Ermessen 
ausübt. Er überprüft diese Definition mindestens einmal jährlich. 

▼B
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(2) Ein SIPS-Betreiber verfügt über Ausfallregelungen und -verfah­
ren, die ihm ermöglichen, seine Verpflichtungen bei einem Ausfall eines 
Teilnehmers weiterhin zu erfüllen, wobei sie die Aufstockung der Mittel 
nach einem Ausfall vorsehen. In den Regelungen und Verfahren wird 
mindestens Folgendes festgelegt: 

a) die Maßnahmen, die ein SIPS-Betreiber ergreifen kann, wenn ein 
Ausfall eintritt; 

b) ob solche Maßnahmen automatisch oder im Rahmen eines Ermes­
sensspielraums getroffen werden sowie die Art und Weise, in der das 
Ermessen ausgeübt wurde; 

c) mögliche Änderungen der normalen Abwicklungsverfahren eines 
SIPS-Betreibers zur Sicherstellung der rechtzeitigen Abwicklung; 

d) die Verwaltung der Zahlungen in unterschiedlichen Abwicklungsstu­
fen; 

e) die wahrscheinliche Abfolge der Maßnahmen; 

f) die Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten der betreffenden 
Parteien, einschließlich der nicht ausfallenden Teilnehmer; 

g) andere Mechanismen, die aktiviert werden können, um die Auswir­
kungen eines Ausfalls zu begrenzen. 

(3) Ein SIPS-Betreiber ist bereit, seine Ausfallregelungen und -ver­
fahren anzuwenden, einschließlich aller angemessenen ermessensgebun­
denen Verfahren, die in seinen Regelungen vorgesehen sind. Ein 
SIPS-Betreiber stellt unter anderem sicher, dass: a) er über die betrieb­
lichen Kapazitäten — zum Beispiel genügend qualifizierte Mitarbeiter 
— zur rechtzeitigen Anwendung der in Absatz 2 genannten Verfahren 
verfügt, und b) die SIPS-Regelungen und -Verfahren den 
Dokumentations-, Informations- und Kommunikationsbedarf berücksich­
tigen und, falls mehr als eine FMI oder Behörde beteiligt ist, die Koor­
dinierung regeln. 

(4) Ein SIPS-Betreiber macht die wichtigsten Aspekte der in Absatz 
2 genannten Regelungen und Verfahren öffentlich zugänglich, und zwar 
mindestens Folgendes: 

a) die Umstände, unter denen Maßnahmen getroffen werden; 

b) wer diese Maßnahmen trifft; 

c) den Umfang der zu treffenden Maßnahmen; 

d) die Mechanismen zur Behandlung von Verpflichtungen eines 
SIPS-Betreibers gegenüber nicht ausfallenden Teilnehmern. 

▼B
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(5) Ein SIPS-Betreiber testet und überprüft die SIPS-Regelungen und 
-Verfahren gemäß Absatz 2 mindestens einmal jährlich oder nach et­
waigen wesentlichen Änderungen des SIPS, die diese Regelungen und 
Verfahren betreffen. Ein SIPS-Betreiber beteiligt SIPS-Teilnehmer und 
relevante Interessengruppen an diesem Test und dieser Überprüfung. 

▼M1 

Artikel 13 

Allgemeines Geschäftsrisiko 

(1) Ein SIPS-Betreiber richtet solide Verwaltungs- und Kontrollsys­
teme zur Erkennung, Überwachung und Steuerung von allgemeinen 
Geschäftsrisiken ein, wozu Verluste aus einer mangelhaften Umsetzung 
der Unternehmensstrategie, negative Cashflows oder unerwartete und 
übermäßig hohe Betriebskosten gehören. 

(2) Ein SIPS-Betreiber legt einen durchführbaren Sanierungsplan 
oder, mit Ausnahme von Eurosystem-SIPS, einen durchführbaren Plan 
für eine geordnete Abwicklung, wie in Artikel 5 Absatz 4 gefordert, 
fest. 

(3) Ein SIPS-Betreiber legt anhand seines allgemeinen Geschäftsrisi­
koprofils und dem Zeitraum, welcher zur Durchführung einer Sanierung 
und/oder geordneten Abwicklung seiner kritischen Geschäfte und 
Dienstleistungen erforderlich ist, den Betrag an Vermögenswerten fest, 
der zur Durchführung des in Absatz 2 in Bezug genommenen Plans 
erforderlich ist. Dieser Betrag darf nicht weniger sein als die Betriebs­
kosten, wie sie sich derzeit über sechs Monate darstellen. 

(4) Zur Deckung des in Absatz 3 genannten Betrags verfügt ein 
SIPS-Betreiber über liquides Nettovermögen, das durch Eigenkapital, 
z. B. Stammaktien, offene Rücklagen oder andere Gewinnrücklagen 
unterlegt ist, sodass er in der Lage ist, die Geschäfte und Dienstleis­
tungen in einem Fortführungsszenario weiterzuführen. Dieses Vermögen 
besteht zusätzlich zu den Mitteln, die gehalten werden, um einen Aus­
fall von Teilnehmern oder andere, in den Artikeln 6 und 8 genannte 
Risiken abzudecken. Eine Zurechnung von Eigenkapital, das aufgrund 
von internationalen, risikobasierten Eigenkapitalanforderungen gehalten 
wird, ist zur Vermeidung einer Duplizierung von Kapitalanforderungen 
möglich. 

(5) Die in Absatz 4 genannten Vermögenswerte, die zur Abdeckung 
des allgemeinen Geschäftsrisikos gehalten werden und von ausreichen­
der Liquidität und hoher Qualität zu sein haben, damit sie zeitnah zur 
Verfügung stehen, sind von den Vermögenswerten für den täglichen 
Geschäftsbetrieb zu trennen. Der SIPS-Betreiber muss in der Lage sein, 
diese zur Deckung des allgemeinen Geschäftsrisikos vorgehaltenen Ver­
mögenswerte mit geringem oder keinem negativen Preiseffekt zu ver­
kaufen, sodass er in der Lage ist, den Geschäftsbetrieb in einem Fort­
führungsszenario weiterführen zu können, wenn er allgemeine Ge­
schäftsverluste erleidet. 

▼B
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(6) Ein SIPS-Betreiber legt einen durchführbaren Kapitalplan zur Be­
schaffung von zusätzlichem Eigenkapital fest, falls sein Eigenkapital 
sich dem in Absatz 3 genannten Betrag annähert oder diesen 
unterschreitet. 

(7) Die Absätze 3 bis 6 gelten nicht für Eurosystem-SIPS. 

▼B 

Artikel 14 

Verwahr- und Anlagerisiko 

(1) Ein SIPS-Betreiber hält seine eigenen Vermögenswerte und die 
Vermögenswerte der Teilnehmer bei beaufsichtigten Unternehmen 
(nachfolgend die „Verwahrer“), die über Verfahren für die Rechnungs­
legung, Verwahrung und interne Kontrollen verfügen, die diese Ver­
mögenswerte vollständig vor dem Risiko eines Verlustes aufgrund 
von Insolvenz, Fahrlässigkeit, Betrug, mangelhafter Verwahrung oder 
unzureichender Buchführung seitens eines Verwahrers oder Unterver­
wahrers schützen. 

(2) Ein SIPS-Betreiber hat rechtzeitig Zugang zu seinen Vermögens­
werten und den von den Teilnehmern bereitgestellten Vermögenswerten. 

(3) Ein SIPS-Betreiber bewertet und versteht die Risikopositionen 
gegenüber seinen Depotbanken, wobei er den gesamten Umfang seiner 
Beziehungen zu jeder Depotbank berücksichtigt. 

(4) Ein SIPS-Betreiber legt seine Anlagestrategie fest, die im Ein­
klang zu seiner gesamten Risikomanagement-Strategie steht und den 
Teilnehmern vollständig offengelegt wird. Er überprüft die Anlagestra­
tegie mindestens einmal jährlich. 

(5) Die im Rahmen seiner Anlagestrategie getätigten Anlagen eines 
SIPS-Betreibers werden durch hochrangige Schuldner besichert oder 
stellen Forderungen gegenüber solchen dar. Ein SIPS-Betreiber legt 
die Kriterien für hochrangige Schuldner fest. Die Anlagen bestehen 
aus Instrumenten mit minimalen Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken. 

(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht für Eurosystem-SIPS. 

Artikel 15 

Operationelles Risiko 

(1) Ein SIPS-Betreiber schafft einen soliden Rahmen, der angemes­
sene Systeme, Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Erkennung, 
Überwachung und Steuerung des operationellen Risikos vorsieht. 

▼M1 
(1a) Ein SIPS-Betreiber überprüft, untersucht und prüft Systeme, be­
triebliche Vorgaben, Verfahren und Kontrollen in regelmäßigen Abstän­
den und nach erheblichen Änderungen am System. 

▼M1



 

02014R0795 — DE — 25.05.2021 — 002.001 — 24 

(2) Ein SIPS-Betreiber legt Zielvorgaben und Grundsätze in Bezug 
auf das Leistungsniveau und die Zuverlässigkeit des Betriebs fest, die 
geeignet sind, diese Ziele zu erreichen. Er überprüft die Zielvorgaben 
und Grundsätze mindestens einmal jährlich. 

(3) Ein SIPS-Betreiber stellt sicher, dass ein SIPS jederzeit über eine 
skalierbare Kapazität zur Bewältigung einer aufgrund von Stressereig­
nissen eintretenden Erhöhung der Zahlungsvolumen verfügt und dass er 
in der Lage ist, seine Zielvorgaben in Bezug auf das Leistungsniveau zu 
erfüllen. 

(4) Ein SIPS-Betreiber legt umfassende Richtlinien für die physische 
Sicherheit und die Informationssicherheit fest zur angemessenen Erken­
nung, Bewertung und Begegnung aller möglichen Schwachstellen und 
Bedrohungen. Er überprüft die Richtlinien mindestens einmal jährlich. 

▼M1 
(4a) Ein SIPS-Betreiber errichtet einen Rahmen zur Widerstands­
fähigkeit gegenüber Cyberangriffen und verfügt dazu über geeignete 
Steuerungsmaßnahmen für das Cyberrisikomanagement. Der 
SIPS-Betreiber ermittelt seine kritischen Geschäfte und unterstützenden 
Vermögenswerte und verfügt über geeignete Maßnahmen zum Schutz 
vor, zur Aufdeckung von, zur Reaktion auf und zur Erholung von 
Cyberangriffen. Diese Maßnahmen sind regelmäßig zu prüfen. Der 
SIPS-Betreiber stellt sicher, dass er über ein solides Maß an Situations­
bewusstsein für Cyberbedrohungen verfügt. Der SIPS-Betreiber stellt 
sicher, dass Verfahren zum kontinuierlichen Lernen und zur Verbes­
serung bestehen, die es ihm erlauben, seinen Rahmen zur Widerstands­
fähigkeit gegenüber Cyberangriffen, soweit erforderlich, zeitnah an die 
Dynamik von Cyberrisiken anzupassen. 

▼B 
(5) Ein SIPS-Betreiber legt einen Notfallplan für Ereignisse fest, die 
mit einer erheblichen Gefahr einer Störung der Geschäfte des SIPS 
verbunden sind. Der Plan sieht die Nutzung eines sekundären Standorts 
vor und ist darauf ausgelegt, sicherzustellen, dass die kritischen infor­
mationstechnischen Systeme ihren Betrieb innerhalb von zwei Stunden 
nach diesen Ereignissen wieder aufnehmen können. Der Plan ist so zu 
gestalten, dass das SIPS jederzeit in der Lage ist, alle bis zum Ende des 
Geschäftstages, an dem die Störung eintritt, fällig werdenden Zahlungen 
abzuwickeln. Der SIPS-Betreiber testet den Plan und überprüft ihn min­
destens einmal jährlich. 

(6) Ein SIPS-Betreiber ermittelt kritische Teilnehmer — insbesondere 
auf der Grundlage des Volumens und Wertes der Zahlungen sowie 
möglicher Auswirkungen, die sie auf andere Teilnehmer und das SIPS 
insgesamt haben — wenn bei den genannten wichtigen Teilnehmern ein 
bedeutendes operationelles Problem auftritt. 

(7) Ein SIPS-Betreiber erkennt, überwacht und steuert die Risiken, 
die wichtige Teilnehmer, andere FMIs sowie Dienstleister und Versor­
gungsunternehmen für Geschäfte des SIPS darstellen können. 

▼B
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Artikel 16 

Zugangs- und Teilnahmevoraussetzungen 

(1) Ein SIPS-Betreiber legt objektive Zugangs- und Teilnahme­
voraussetzungen für die Dienstleistungen des SIPS für direkte und ge­
gebenenfalls indirekte Teilnehmer und für andere FMIs fest und macht 
sie öffentlich zugänglich. Er überprüft die Voraussetzungen mindestens 
einmal jährlich. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Zugangs- und Teilnahmevoraussetzun­
gen werden durch die Sicherheit und Effizienz des SIPS und der 
Märkte, die es bedient, gerechtfertigt und sie sind auf die spezifischen 
Risiken des SIPS zugeschnitten und in Bezug auf diese Risiken an­
gemessen. Gemäß dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz legt ein 
SIPS-Betreiber Anforderungen fest, die den Zugang so wenig wie mög­
lich einschränken. Wenn ein SIPS-Betreiber einer beantragenden Stelle 
den Zugang verweigert, muss er dies auf der Grundlage einer umfas­
senden Risikoanalyse schriftlich begründen. 

(3) Ein SIPS-Betreiber überwacht laufend, ob die Teilnehmer die 
Zugangs- und Teilnahmevoraussetzungen des SIPS einhalten. Er legt 
objektive Verfahren fest, auf deren Grundlage das Recht auf Teilnahme 
eines Teilnehmers suspendiert oder ordnungsgemäß beendet werden 
kann, wenn der Teilnehmer die Voraussetzungen nicht erfüllt, und 
macht die wichtigsten Aspekte dieses Verfahrens öffentlich zugänglich. 
Er überprüft die Verfahren mindestens einmal jährlich. 

▼B 

Artikel 17 

Gestufte Teilnahmestruktur 

▼M1 
(1) Zum Zwecke des Risikomanagements stellt ein SIPS-Betreiber 
sicher, dass die Regelungen, Verfahren und vertraglichen Vereinbarun­
gen des SIPS ihm ermöglichen, Informationen in Bezug auf eine indi­
rekte Teilnahme zu sammeln, um etwaige wesentliche Risiken, die sich 
für das SIPS aus der Teilnahme ergeben, zu ermitteln, zu überwachen 
und zu steuern. Diese Informationen umfassen mindestens Folgendes: 

a) die Tätigkeit, die direkte Teilnehmer im eigenen und im Namen von 
indirekten Teilnehmern ausüben, im Verhältnis zur Tätigkeit auf 
Systemebene; 

b) die Anzahl indirekter Teilnehmer, die über einzelne direkte Teilneh­
mer abwickeln; 

c) die Volumen und Werte der Zahlungen im SIPS, die von jedem 
indirekten Teilnehmer getätigt wurden; 

d) die Volumen und Werte der in Buchstabe c genannten Zahlungen im 
Verhältnis zu den Zahlungen des direkten Teilnehmers, über den der 
indirekte Teilnehmer Zugang zum SIPS hat. 

(2) Ein SIPS-Betreiber stellt wesentliche Abhängigkeiten zwischen 
direkten und indirekten Teilnehmern, die das SIPS betreffen könnten, 
unter Berücksichtigung der in Absatz 1 genannten Informationen fest. 

▼M1
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(3) Zur Steuerung der betreffenden Risiken ermittelt ein 
SIPS-Betreiber indirekte Teilnehmer, die wesentliche Risiken für das 
SIPS und die direkten Teilnehmer darstellen, über die sie Zugang 
zum SIPS haben. 

(4) Ein SIPS-Betreiber überprüft die mit einer gestuften Teilnahme­
struktur verbundenen Risiken mindestens einmal jährlich. Er ergreift bei 
Bedarf Maßnahmen zur Risikominderung, um sicherzustellen, dass die 
Risiken ordnungsgemäß gesteuert werden. 

Artikel 18 

Effizienz und Effektivität 

(1) Ein SIPS-Betreiber verfügt über ein Verfahren zur Erkennung 
und Berücksichtung der Bedürfnisse der Märkte, die das SIPS bedient, 
insbesondere in Bezug auf: 

a) die Auswahl eines Clearing- und Abwicklungssystems; 

b) die operative Struktur; 

c) den Umfang der vom Clearing oder der Abwicklung erfassten Pro­
dukte; 

d) den Einsatz von Technologie und Verfahren. 

(2) Ein SIPS-Betreiber verfügt über klar definierte Ziele, die messbar 
und erreichbar sind, zum Beispiel in den Bereichen Mindestleistungs­
niveau, Erwartungen an das Risikomanagement und Geschäftsprioritä­
ten. 

(3) Ein SIPS-Betreiber hat bewährte Mechanismen zur regelmäßigen 
— d. h. mindestens jährlichen — Überprüfung der in den Absätzen 1 
und 2 festgelegten Anforderungen eingerichtet. 

Artikel 19 

Kommunikationsverfahren und -standards 

Ein SIPS-Betreiber verwendet bzw. ermöglicht die Verwendung ein­
schlägiger international anerkannter Kommunikationsverfahren und 
-standards, um die Effizienz der Zahlungen, des Clearing, der Abwick­
lung und der Aufzeichnung zu verbessern. 

Artikel 20 

Offenlegung von Regelungen, wichtigste Verfahren und Marktdaten 

(1) Ein SIPS-Betreiber legt klare und umfassende Regelungen und 
Verfahren fest, die den Teilnehmern vollständig offengelegt werden. Die 
einschlägigen Regelungen und wichtigsten Verfahren werden auch öf­
fentlich zugänglich gemacht. 

(2) Ein SIPS-Betreiber legt klare Beschreibungen über die Ausgestal­
tung und die Geschäfte des Systems sowie die Rechte und Pflichten des 
SIPS-Betreibers und der Teilnehmer offen, sodass Teilnehmer die Risi­
ken bewerten können, die sie durch die Teilnahme am SIPS eingehen 
würden. 

▼B
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(3) Ein SIPS-Betreiber stellt alle erforderlichen und geeigneten Un­
terlagen zur Verfügung und bietet entsprechende Schulungen an, um das 
Verständnis der Teilnehmer in Bezug auf die Regelungen und Verfahren 
des SIPS sowie die mit einer Teilnahme am SIPS verbundenen Risiken 
zu verbessern. 

(4) Ein SIPS-Betreiber macht die Gebühren des SIPS für einzelne 
von ihm angebotene Dienstleistungen sowie seine Ermäßigungen öffent­
lich zugänglich. Der SIPS-Betreiber stellt klare Beschreibungen von 
kostenpflichtigen Dienstleistungen zu Vergleichszwecken zur Ver­
fügung. 

(5) Ein SIPS-Betreiber vervollständigt und macht die Antworten auf 
die CPSS-IOSCO Offenlegungsvorschriften für Finanzmarktinfrastruktu­
ren öffentlich zugänglich. Er aktualisiert seine Antworten nach wesent­
lichen Änderungen des Systems oder seines Umfeldes, mindestens je­
doch alle zwei Jahre. Außerdem legt ein SIPS-Betreiber zumindest Ba­
sisdaten über Volumen und Wert der Transaktionen offen. 

▼M1 

Artikel 21 

Definition der zuständigen Behörde 

(1) Eine zuständige Behörde hat die Befugnis, 

a) jederzeit sämtliche Informationen und Dokumente von einem 
SIPS-Betreiber zu verlangen, die erforderlich sind, um die Erfüllung 
der Anforderungen dieser Verordnung zu bewerten oder ein rei­
bungsloses Funktionieren der Zahlungsverkehrsysteme auf systemi­
scher Ebene zu fördern. Der SIPS-Betreiber meldet die relevanten 
Informationen unverzüglich der zuständigen Behörde; 

b) einen SIPS-Betreiber zu verpflichten, einen unabhängigen Gutachter 
mit der Durchführung einer Untersuchung oder unabhängigen Über­
prüfung des Geschäftsbetriebs des SIPS zu beauftragen. Die zustän­
dige Behörde kann Anforderungen an die Art des zu beauftragenden 
Gutachters, den Inhalt und Umfang des anzufertigenden Berichts, die 
Behandlung des Berichts, einschließlich der Offenlegung und Ver­
öffentlichung bestimmter Elemente und die zeitliche Planung für die 
Anfertigung des Berichts stellen. Ein SIPS-Betreiber informiert die 
zuständige Behörde, wie die gestellten Anforderungen erfüllt 
wurden; 

c) Vor-Ort-Prüfungen durchzuführen oder die Vornahme einer Vor-Ort- 
Prüfung zu delegieren. In Fällen, in denen es die ordnungsgemäße 
Durchführung und die Effizienz erfordern, kann die zuständige Be­
hörde die Prüfung ohne vorherige Mitteilung erfolgen. 

▼M2 
(2) Die EZB erlässt einen Beschluss zu den Verfahren und Bedin­
gungen für die Ausübung der in Absatz 1 genannten Befugnisse. Im 
Beschluss ist eindeutig festzulegen, wie diese Befugnisse auszuüben 
sind und welche Aspekte des Verfahrens einzuhalten sind, wenn die 
zuständige Behörde gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe b Ziffer ii 
sowohl die EZB als auch eine nationale Zentralbank ist. 

▼B
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Artikel 21a 

Organisation der Überwachungstätigkeiten 

Eine zuständige Behörde kann kontinuierlich bzw. ad hoc Tätigkeiten 
zur Überwachung ausführen um zu überprüfen, ob ein SIPS-Betreiber 
die Anforderungen gemäß den Artikeln 3 bis 21 erfüllt, oder um ein 
reibungsloses Funktionieren der Zahlungsverkehrssysteme auf systemi­
scher Ebene zu fördern. 

Artikel 21b 

Vertraulichkeit 

Die von einem SIPS-Betreiber mit einer zuständigen Behörde auf ver­
traulicher Basis ausgetauschten Informationen können innerhalb des 
Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) ausgetauscht werden. 
Solche Informationen sind von den Mitgliedern des ESZB im Einklang 
mit der Geheimhaltungspflicht gemäß Artikel 37.1 der ESZB-Satzung 
vertraulich zu behandeln. 

Artikel 22 

Korrekturmaßnahmen 

(1) Sollte ein SIPS-Betreiber diese Verordnung nicht einhalten oder 
berechtigte Gründe für den Verdacht bestehen, dass ein SIPS-Betreiber 
diese Verordnung nicht einhält, kann die zuständige Behörde 

a) eine schriftliche Mitteilung wegen Nichteinhaltung bzw. vermuteter 
Nichteinhaltung an den SIPS-Betreiber ergehen lassen und 

b) dem SIPS-Betreiber Gelegenheit geben, gehört zu werden und sich 
zu erklären. 

(2) Unter Berücksichtigung der vom SIPS-Betreiber zur Verfügung 
gestellten Informationen kann die zuständige Behörde dem 
SIPS-Betreiber Korrekturmaßnahmen zur Behebung der Nichteinhaltung 
und/oder zur Verhinderung der Wiederholung derselben auferlegen. 

(3) Die zuständige Behörde kann unverzüglich Korrekturmaßnahmen 
auferlegen, wenn sie feststellt, dass die Nichteinhaltung so schwerwie­
gend ist, dass ein sofortiges Handeln erforderlich ist. Sie hat die Gründe 
für ihre Entscheidung anzugeben. 

(4) Eine andere zuständige Behörde als die EZB sollte der EZB ihre 
Absicht mitteilen, dem SIPS-Betreiber unverzüglich Korrekturmaßnah­
men auferlegen zu wollen. 

(5) Korrekturmaßnahmen können unabhängig von oder parallel zu 
Sanktionen gemäß Verordnung (EG) Nr. 2532/98 des Rates ( 1 ) angeord­
net werden können. 

▼M1 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 2532/98 vom 23. November 1998 über das Recht der 
Europäischen Zentralbank, Sanktionen zu verhängen (ABl. L 318 vom 
27.11.1998, S. 4).



 

02014R0795 — DE — 25.05.2021 — 002.001 — 29 

(6) Die EZB erlässt einen Beschluss zu dem Verfahren, das einzuhal­
ten ist, wenn Korrekturmaßnahmen angeordnet werden. In dem Be­
schluss ist eindeutig festzulegen, wie dieses Verfahren einzuhalten ist, 
wenn die zuständige Behörde gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe b 
Ziffer ii sowohl die EZB als auch eine nationale Zentralbank ist. 

▼M1 

Artikel 23 

Sanktionen 

Im Fall eines Verstoßes gegen diese Verordnung kann die EZB Sank­
tionen verhängen. Solche Sanktionen ergehen im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 2532/98 des Rates und der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/99 der Europäischen Zentralbank (EZB/1999/4) ( 1 ). Die EZB 
erlässt einen Beschluss zur Methodik zur Berechnung der Höhe der 
Sanktionen. 

Artikel 24 

Überprüfung 

Der EZB-Rat überprüft die allgemeine Anwendung dieser Verordnung 
spätestens zwei Jahre nach dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens und an­
schließend alle drei Jahre, und prüft, ob sie geändert werden muss. 

▼B 

Artikel 25 

Schlussbestimmungen 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach dem Tag ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) SIPS-Betreiber erfüllen ein Jahr ab dem Tag, an dem ihnen der 
Beschluss des EZB-Rates gemäß Artikel 1 Absatz 2 mitgeteilt wurde, 
die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen. 

(3) Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 
gemäß den Verträgen unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

▼M2 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 2157/99 der Europäischen Zentralbank vom 23. Sep­
tember 1999 über das Recht der Europäischen Zentralbank, Sanktionen zu 
verhängen (EZB/1999/4) (ABl. L 264 vom 12.10.1999, S. 21).
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